
Satzung

zur Änderung der Satzung vom 30.11.2001

über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigung

- Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung - der Verbandsgemeinde Alzey-Land

vom 15.12.2008

Der Verbandsgemeinderat hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung (GemO), der §§ 2, l,

13 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sowie § 2 Abs. l Satz l und Abs. 3 des Landesab-

wasserabgabengesetzes (LAbwAG) folgende Satzung zur Änderung der Entgeltssatzung Ab-

wasserbeseitigung vom 30.11.2001 beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird.

Artikel l

In § 12 Absatz l wird folgender Satz angefügt:

Die wiederkehrenden Beiträge für Niederschlagswasser sowie die Benutzungsgebühren für

die Schmutzwasserbeseitigung ruhen als öffentliche Last auf dem Grundstück.

Artikel 2

Die Satzung tritt am 1.1.2009 in Kraft.

Alzey, 15.12.2008

(Steffen Unger)

Bürgermeister

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes

oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekann-

tmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn



1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausferti-

gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz l genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstan-

det oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der

Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung

begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf

der in Satz l genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.


